
 

Volksabstimmung vom 4. September 1921.
 

Mitbürger!

Gemäß dem Beschlusse des Kantonsrates vom 28. Februar

1921 unterbreiten wir Euch folgende Vorlage zur Abstimmung:

Geseiz über Jagd und Vogelschutz.

Wir laden Euch ein, diese Vorlage zu prüfen und am

Abstimmungstage, Sonntag, den 4 September 191,

Euere Stimme über Annahme oder Verwerfung derselben

auf den Euch zuzustellenden Stimmzetteln mit Ja oder Nein

abzugeben.

Zürich, den 14. Juli 192].

Im Namen des Regierungsrates,

Der Vizepräsident: Der Staatsschreiber:

Tobler. I.V. Dr. Geilinger.

Gesetz

über

Jagd und Vogelschutz.

I. Absehnitt.

Das Jagdrecht.

Sı. Das Jagdrecht steht dem Kanton zu.

$ 2. Die Bewilligung zur Jagd wird durch ein Patent,

ausnahmsweise durch Verfügung der zuständigen Direktion

des Regierungsrates oder des Statthalteramtes erteilt.

$ 3. Das Jagdpatent ist von Kantonseinwohnern beim

Statthalteramt des Wohnbezirkes, von auswärtigen Bewer-

bern beim nächstgelegenen Statthalteramt zu beziehen.

Die Frist für den Patentbezug wird Öffentlich bekannt

gemacht; sie wird 14 Tage vor Eröffnung der Jagd geschlos-

sen. Nach Ablauf dieser Frist werden keine Patente mehr

erteilt.



8 4. Jagdpatente und Jagdbewilligungen werden verwei-

gert:

a) Personen, die in den letzten fünf Jahren durch Gerichts-

urteil wegen Diebstahls, Betruges, Unterschlagung, Sitt-

lichkeitsvergehens oder Steuerbetruges bestraft oder

wegen eines andern Vergehens mit einer Freiheitsstrafe

belegt worden sind;

b) Personen, die in den letzten fünf Jahren auf Grund von

S 35 dieses Gesetzes oder gemäß Art. 21 des Bundes-

- gesetzes über Jagd und Vogelschutz wegen Frevels

mehr als ein Mal, ebenso Personen, die wegen eines

schweren Jagdfrevels bestraft worden sind;

e) Unmündigen, Bevormundeten und solchen Personen, die

im Aktivbürgerrecht eingestellt sind oder ihre Steuer-

pflicht nicht erfüllt haben oder öffentliche Unter-

stützung genießen;

d) fruchtlos ausgepfändeten Schuldnern und Konkursiten

bis zu deren Wiederherstellung, längstens während fünf

Jahren.

$ 5. Der Regierungsrat schließt eine für alle Jäger ver-

bindliche, kollektive Haftpflichtversicherung gegen alle

Schäden ab, die bei der Jagd im Kanton Zürich entstehen.

Bestehende Versicherungsverträge werden bis zu ihrem Ab-

lauf anerkannt, sofern sie mindestens den vorstehenden Be-

dingungen entsprechen. Die Versicherungsprämie ist bei der

Einlösung des Patentes zu bezahlen.

Die Versieherungssumme muß 25,000 Fr. für eine ver-

letzte Person, 50,000 Fr. für ein Ereignis, von dem gleich-

zeitig mehrere Personen betroffen werden, und 2000 Fr. für

Sachschaden betragen. In der Versicherung sind die zur

Jagd verwendeten Hunde nicht inbegriffen.

Bei Sachschaden hat der versicherte Jäger die ersten

20 Fr. von jedem Schaden selbst zu tragen; ebenso haftet

er für allen in der Versicherung nicht inbegriffenen Schaden.

S$S 6. Der Staat haftet nicht für Schäden aus der Aus-

übung der Jagd.

$ 7. Das Jagdpatent gilt nur für die Person, auf deren

Namen es lautet, und nur für die darin bezeichnete Jagdzeit.
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Es enthält die genaue Bezeichnung des Inhabers, die

Photographie desselben, die Gültigkeitsdauer, die Jagdart

und die für die Ausübung der Jagd erlassenen Vorschriften.

Der Jäger hat sein Patent auf der Jagd bei sich zu tra-

gen und es dem Polizei- und Forstpersonal auf Verlangen

vorzuweisen. Den patentierten Jägern, sowie dem Polizei-

und Forstpersonal wird vor Eröffnung der Jagd ein Ver-

zeiehnis der Patentinhaber zugestellt.

$ 8 Die Patentgebühr beträgt für im Kanton Zürich

niedergelassene Schweizerbürger:

a) für die allgemeine Jagd 150 bis 300 Fr.;

b) für die Schwimmvögseljagd 30 bis 50 Fr.

Der Regierungsrat setzt alljährlich die Patenttaxe inner-

halb dieser Grenzen fest.

Die Gebühr wird für die im Kanton Zürich nicht nieder-

. gelassenen Schweizer um 50°), für alle Ausländer um

109 %% erhöht.

89. Der Reinertrag der Patentgebühr für die allgemeine

Jagd fällt nach Abzug von 30% für Wildaufsicht und Vogel-

schutz den Gemeinden im Verhältnis ihres Flächeninhaltes

zu; die übrigen Einnahmen aus dem Jagdrecht fallen in die

Staatskasse.

Aus ihrem Anteil am Ertrag der Patentgebühr haben die

Gemeinden den Wildschaden zu deeken und die von ihnen

semäß $ 24 auszurichtenden Abschußprämien für Erlegung

schädlicher Tiere zu zahlen. Ausmittlung und Vergütung des

Wildschadens erfolgen durch den Gemeinderat. Uebersteigt

der Wildsehaden im einzelnen Falle den Betrag von 50 Fr., so

können für die Feststellung die Gerichte angerufen werden.

Die Gemeinden haben den Rest des Gebührenertrages zur

Verbesserung von Flur- und Forstverhältnissen zu verwen-

den. Hierüber erstatten sie der zuständigen Direktion des

Regierungsrates alljährlich Bericht.

II. Abschnitt.

Der Jagdbetrieb.

8 10. Der Regierungsrat setzt alljährlich Beginn und

Ende der Jagdzeit fest; jede Woche sollen zwei Schontage

auf Werktage angesetzt werden. Die allgemeine Jagd be-
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ginnt spätestens Mitte Oktober. Die Jagdzeit darf 30 Jagd-
tage nicht überschreiten.

An Sonn- und Feiertagen, an Schontaren und zur Nachkt-
zeit ist die Jagd verboten.

$ 11. Der Regierungsrat kann in den Monaten Januar und
Februar während l4Tagen die Schwimmvögeljagd auf dem

Zürichsee, Greifensee und Pfäffikersee gegen Erwerbung

eines besonderen Patentes gestatten. Es wird nur an In-

haber des allgemeinen Jagdpatentes erteilt.

Die Verwendung von Motorbooten zur Schwimmvögeljaed

ist untersagt.

$ 12. Zur Ausübung der Jagd dürfen nur Schrotflinten

gebraucht werden. Das Tragen von Stockflinten, zusammen-

geschraubten oder zerlegten Flinten, die Verwendung von

Repetier- und Kugelwaffen ist strafbar.

813. Zur Jagd dürfen-nur Hunde verwendet werden, für
welche die gesetzliche Abgabe im Kanton Zürich entrichtet
worden ist. Außerhalb des Kantons wohnende Personen,
welche die Jagd im Kanton Zürich ausüben wollen, haben die

Abgabe für das ganze Jahr zu bezahlen. 3

Für die allgemeine Jagd dürfen außer den Hühner-

kunden nur Hunde mit höchstens 36 em Risthöhe verwendet
werden. Nach Art der Laufhunde jagende Hühnerhunde

dürfen nicht zur Jagd verwendet werden.

Wer Hunde während der geschlossenen Jagdzeit jagen

läßt, ist strafbar. Ebenso dürfen Unberechtigte während der

offenen Jagdzeit Hunde richt jagen lassen.

Zur Jagd nicht zugelassene Hunde, die am Wildern be-

troffen werden und deren Eigentümer den Polizeiorganen des

Kantons und der Gemeinden nicht bekannt sind, können von

diesen niedergeschossen werden.

Wird über einen Teil des Kantons der Hundebann ver-

hängt, so dürfen im Banngebiet keine Hunde zur Jagd ver-

wendet und es darf mit Hunden aus dem Banngebiete in

andern Kantonsteilen nicht gejagt werden.

$ 14. Jagdgehülfen oder Träger, die zur Jagd mitgenomn-

men werden, müssen im Besitze eines Jagdpatentes sein.



5

Die Benutzung von Motorfahrzeugen zur Jagd im Innern

der Wälder und auf Wald- und Flurwegen ist strafbar.

$ 15. Wenn ein Jäger ein vom Hunde eines andern Jä-

zers aufgetriebenes und gejagtes Wild erlegt, hat er es gegen

ein Schußgeld dem andern Jäger abzutreten. Das Schußgeld

beträgt 3Fr.fürHasen und Daehse; 5 Fr. für Füchse; 15 Fr.

für Reh- und Schwarzwild. Das Gehörn gehört dem Schützen.

$16. Kauf und Verkauf von Jagdwild jeder Art, ausge-

nommen das nachweisbar von auswärts eingeführte oder we-

gen Schädlichkeit erlegte Wild, sind vom achten Tage nach

Schluß der Jagdzeit an strafbar; der Kauf und Verkauf von

sefreveltem Wild sind jederzeit strafbar.

817. Erlegte Rehe sind zur Feststellung des Geschlechtes

und zur Ausfertigung des Ausweises der nächsten Kontroll-

stelle vorzuzeigen.

III. Abschnitt.

Schutz des Grundeigentums.

$ 18. Die Jagd soll ohne Schädigung des Grundeigentums

und ohne Belästigung der Grundeigentümer oder Pächter

und ihrer Angestellten ausgeübt werden.

Der Jäger ist für allen Schaden haftbar, den er bei der

Ausübung der Jagd verursacht.

819. Ohne Bewilligung des Besitzers darf die Jagd nicht

ausgedehnt werden auf Wohn- und Wirtschaftsgebäude und

deren nächste Umgebung und auf Grundstücke, die in ihrem

sanzen Umfange mit einer das Eindringen von Wild ver-

hindernden Einfriedigung versehen sind.

$ 20. Weinberge sind bis nach Beendigung der Weinlese

der Jagd verschlossen; nachher dürfen die zwischen den

Grundstücken angelegten Wege für die Ausübung der Jagd

benutzt werden.

Das Aksuchen von Getreide- und Gemüsepflanzungen, so-

wie von Baumschulen, ebenso das Graben nach Dachs und

Fuchs ohne Bewilligung des Grundbesitzers sind untersagt.

$ 21. Den Grundeigentümern und Pächtern ist das Er-

legen von Raubtieren, wie Füchsen, Iltissen und Mardern,
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von Dachsen und Eichhörnchen, von Habichten, Sperbern,
Elstern und Hähern, sowie von Krähen und Sperlingen im
Umkreise von 100 Metern von ihren Wohn- und Wirtschafts-
gebäuden jederzeit gestattet, ebenso das Erlegen von Eich-
hörnchen in Obstgärten, soweit nicht die Sicherheit von Per-
sonen und Eigentum dadurch gefährdet wird. Ebenso ist die
Zerstörung der Nester von Krähen, Hähern und Elstern in
Baumgärten und Parkanlagen gestattet. Das Anlocken und

die Verfolgung von Wild ist strafbar.

Amseln, Drosseln, Stare, welche zur Zeit der Fruchtreife
in die Weinberge, Obstgärten und Beerenpflanzungen ein-
fallen, sowie Sperlinge, Tauben, Krähen und Wildenten, wel-
che in Getreideäckern, Gärtnereien und Gemüsefeldern Scha-
den anrichten, dürfen von den Besitzern der Grundstücke an
Ort und Stelle erlegt werden mit dem Vorbehalt, daß da-
(durch die öffentliche Sicherheit nieht gefährdet wird. Wal-

dungen dürfen dabei nicht betreten werden.

Die Grundbesitzer können die ihnen in diesen Bestim-
mungen eingeräumten Rechte durch schriftliche Vollmacht
patentierten Jägern, für Rebberge auch den Traubenwäch-

tern übertragen.

Für allen bei der Ausübung dieser Befugnisse entstehen-
den Schaden sind die Grundbesitzer oder die von ihnen mit
dem Abschuß betrauten Jäger haftbar.

Im Innern von Gebäuden ist den Besitzern der Gebrauch
von Kastenfallen zum Fang schädlicher Jagdtiere gestattet.
Die Verwendung anderer Fallen ist strafbar; solehe Geräte
werden beschlagnahmt.

8 22. Die zuständige Direktion des Regierungsrates, in

dringenden Fällen das Statthalteramt, kann die Erlegung

schädlicher Tiere bei geschlossener Jagd bewilligen; der Ab-

schuß soll durch bevollmächtigte Personen erfolgen. Die Be-

willigung für den Abschuß von Rehen und Hasen darf nur

mit Zustimmung des Geschädigten erteilt werden. Die Be-

willigung wird nur an Jäger erteilt, die die letzten zwei

Jahre das Patent im Kanton Zürich gelöst hatten.

Das infolge soleher Bewilligungen erlegte Wild ist Eigen-

tum des Staates. Es muß der nächsten Kontrollstelle abge-

liefert werden.
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8& 3. Für die Erlegung schädlicher Tiere werden den

nach $$ 21 und 22 zum Abschuß berechtigten Personen Prä-

wien, allfällige Bundesbeiträge inbegriffen, bezahlt. Der Re-

gierungsrat bestimmt alljährlich bei Aufstellung der Jagd-

vorsehriften die Höhe der Prämien und die Tiere, für deren

Abschuß sie ausgerichtet werden.

Die Prämien werden nur ausgerichtet, nachdem die frisch

erlegten Tiere dem hiefür bezeichneten Beamten zur Kenn-

zeichnung vorgewiesen worden sind.

$ 24. Die Prämien werden von den Gemeinden bezahlt,

auf deren Gebiet die Tiere erlegt worden sind.

$ 35. Zur Erlegung schädlicher Tiere und zur Bekämp-

fung. gefährlicher Krankheiten unter dem Wild trifft der

Regierungsrat die nötigen Maßnahmen.

IV. Abschnitt.
Schutz des Wildes und der Vögel.

$ 26. Tritt eine außerordentliche Abnahme des Wild-

standes ein, so kann der Regierungsrat die Jagd einstellen,

abkürzen oder auf einzelne Wildgattungen beschränken.

8 27. Das Erlegen von Gemsen, Mufflons und weiblichen

Rehen, das Einfangen und Erlegen ihrer Kitzen, das Töten

von Igeln und Wieseln, sowie das Erlegen von Auer-, Birk-

und Fasanenhennen ist strafbar.

Bei starker Überhandnahme des Wildstandes kann der

Regierungsrat unter Berücksichtigung der örtlichen Ver-

hältnisse den Abschuß auch von weiblichen Tieren während

‘der Jagdzeit gestatten.

& 28. Das Legen von Gift, das Anbringen von Selbst-

schüssen, der Gebrauch explodierender Geschosse, das An-

bohren von Dachs und Fuchs, das Stellen von Fallen mit Aus-

nahme der Kastenfallen ($ 21), die Anwendung von Schlin-

sen, Drahtschnüren und andern Fangvorriehtungen sind

strafbar.

8 29. Sämtliche Vogelarten, ausgenommen die durch

Gesetz und Verordnung als schädlich und jagdbar bezeich-

neten, stehen unter öffentlichem Schutze.



Die geschützten Vögel dürfen, vorbehalten 8 21, Absatz 2,
weder gefangen noch getötet und in totem Zustande feil-
geboten, noch der Nester, Eier oder Jungen beraubt werden,
Das böswillige Zerstören der Nester des Jagdgeflügels vor
Beendigung der Brutzeit ist strafbar.

Kauf und Verkauf von Bälgen geschützter Vögel sind
strafbar.

$ 30. Der Fang von Vögeln mit Netzen, Vogelherden,
Lockvögeln, Käuzchen, Leimruten, Schlingen, Bogen und
andern Fangvorrichtungen ist strafbar.

$ 31. Die zuständige Direktion des Regierungsrates
kann einzelnen Personen bewilligen, zu. wissenschaftlichen
Zwecken Wild und geschützte Vögel zu erlegen oder deren
Bier und Nester zu sammeln, sofern damit nicht ein Erwerb
verbunden wird.

$ 32. Staat und Gemeinden sorgen für die Erhaltung und
Vermehrung nützlicher Vögel durch Anlage von Vogel-
schutzgehölzen, Schonung und Anlage von Schilf- und Ge-
büschgruppen, Anbringung von Nistkästen und Futter-
plätzen, sowie durch Unterstützung solcher Bestrebungen
durch Vereine und durch Schulung des Forstpersonals.

Die Erziehungsbehörden sorgen dafür, daß die Jugend
mit den geschützten Vögeln bekannt gemacht und zu ihrer
Schonung angehalten wird.

$ 33. Der Regierungsrat kann mit Zustimmung der Ge-
wmeinden in einzelnen Teilen des Kantons Schongebiete be-
zeichnen, in denen nicht gejagt werden darf. Der Staat ver-
gütet den Wildschaden in Schongebieten aus dem Ertrag an
Patentgebühren.

Y. Abschnitt.

Jagdaufsicht und Strafbestimmungen;

$ 34. Die Aufsicht über Jagd und Vogelschutz wird

durch die Polizeiorgane des Kantons und der Gemeinden,

sowie durch das Forstpersonal und die Fischereiaufseher

ausgeübt.
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8 35. Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz werden,

soweit sie nicht unter die Bundesgesetzgebung fallen, mit

Polizeibuße von 5 bis 500 Fr. geahndet. Rückfällige Frevler

können durch das Statthalteramt den Gerichten überwiesen

und neben der Buße mit Gefängnis bis zu einem Monat be-

straft werden.

$ 36. Die auf der Jagd verwendeten nieht zulässigen,

sowie die für unerlaubte Jagd mitgenommenen Waffen und

Fansgeräte werden beschlagnahmt.

Der Wert des gefrevelten Wildes ist dem Staate zu ver-

güten. Der Regierungsrat bestimmt alljährlich in den

Jagdvorschriften die Höhe dieser Vergütung.

8 37. Übertretungen dieses Gesetzes werden unter Vor-

behalt von $ 35, Schlußsatz, durch die Statthalterämter be-

straft.

Für das Verfahren in Straffällen gelten die Vorschriften

der Strafprozeßordnung-

$ 38. Dem Anzeiger der Jasdübertretung und dem Er-

mittler der Täterschaft kommt zusammen mindestens ein

Drittel der einzelnen Buße zu. Ist die Buße nicht erhältlich,

so wird der Anteil aus dem Ertrage der übrigen Bußen ent-

richtet.

VI. Abschnitt.
Schlußbestimmungen.

$ 39. Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme durch die

Stimmberechtigten und der Genehmigung durch den Bun-

desrat in Kraft.

Durch dieses Gesetz wird das Gesetz vom 15. März 1908

betreffend Jagd und Vogelschutz aufgehoben.

Zürich, den 28. Februar 1921.

Im Namen des Kantonsrates,

Der Präsident:

Rud. Streuli.

Der Sekretär:

Dr. Hirzel:
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Beleuektender Bericht.

(Verfaßt vom Regierungsrat.)

Das Jagdgesetz vom 15. März 1908 brachte gegenüber
demjenigen vom Jahre 1882 die notwendisste Anpassung an

die Vorschriften des Bundesgesetzes über Jagd und Vogel-
schutz vom 24. Juni 1904. Es bedeutet einen schönen Fort-

schritt gegenüber dem zu wenig geregelten Jagdbetrieb vor

1908, trägt aber den Interessen der Landwirte, auf deren

Kostenalles Wild sich ernährt, sowie den Bestrebungen für

edieren Jagdbetrieb, Wildschutz und Schutz der nützlichen

Singvögel viel zu wenig Rechnung. Eine ganze Reihe von

Kantonen haben es durch ihre Gesetzgebung schon vor Jah-

ren erreicht, daß entweder durch Einführung der Revier-

pacht oder dann durch strengere Regelung der Patentjagd

die nur zu bereehtigten Forderungen der Landwirte auf

Vergütung des Wildschadens, der führenden Jägerkreise und

Naturfreunde auf vermehrten Schutz des Wildes und der

Singvögel erfüllt wurden. Und sie machten dabei auch in

finanzieller Hinsicht für Kanton und Gemeinden gute Er-

fahrungen.

Am 26. August 1917 hat das Zürcher Volk den Vorschlag,

unser Jagdwesen auf Grund der gemeindeweisen Revierpacht

neu zu gestalten, mit großer Mehrheit (28,230 Ja zegen 65,680

Nein) abgelehnt und sich damit grundsätzlich für Beibehal-

tung (des Patentsystems entschieden. Bald nachher nahm

der Kantonsrat eine Motion an, welche den Regierungsrat

einlud, ein neues Jagdgesetz vorzulegen, das weitgehende

Vorschriften über den Schutz des bäuerlichen Grundeigen-

tums und der nützlichen Tiere, sowie eine zeitgemäße Er-

höhung der Patenttaxen bringen solle. Der vom Kantons-

rate am 28. Februar 1921 genehmigte und dem Zürcher Volk

zur Annahme empfohlene Gesetzesentwurf ist das Schluß-

ergebnis jahrelanger Vorarbeiten, wobei von Regierung und

Kantonsrat die kantonale Jagdkommission, die Konferenz

der Statthalter zur Vorberatung herangezogen und die Ein-

gaben zahlreicher Interessenverbände der Jäger, Ornithe-

iogen und -Landwirte einläßlich gewürdigt wurden. Wenn

also der Kantonsrat schließlich ein Verständigungswerk ge-
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schaffen hat, das er gemeinsam mit dem Regierungsrate

einstimmig zur Annahme empfiehlt, darf daraus der Schluß

gezogen werden, daß den Gründen, welche die Revierpacht-

vorlage im Jahre 1917 zum Scheitern brachten, vollauf Rech-

nung getragen wurde.

. Das Gesetz beruht auf dem herkömmlichen, von der

Volksmehrheit als demokratisch erklärten Patentsystem.

Revierpacht in irgendwelcher Form ist ausgeschlossen. Auf

dieser Grundlage will es durch strengere Anforderungen an

die Person des Jägers, zeitgemäße Erhöhung der Patent-

taxen, Schutzvorschriften zugunsten des Wildstandes, der

nützlichen Singvögel, der durch Wildschaden betroffenen

Landwirtschaft und nicht zuletzt der nichtjagenden, aber

der Gefahr des Anschießens ausgesetzten Bevölkerung jene

notwendigen Fortschritte und Sicherungen erzielen, welche

im Auslande und in manchen schweizerischen Kantonen

sehon längst verwirklicht sind.

Die Anforderungen an die Person des Jägers

sind etwas verschärft, um gewissenlosen Wild- oder Sing-

vogelfrevlern endgültig das Waidwerk verbieten zu können,

während die Ausschließungsgründe gegenüber ehemaligen,

aber wieder in ihre Rechte eingesetzten Konkursiten und

auszepfändeten Schuldnern etwelehe Milderung erfahren

haben.

Die Patenttaxen mußten mit Rücksicht auf die

zegenüber 1908 eingetretene Geldentwertung und sehr starke

Erhöhung der Wildbret- und: Pelzpreise eine zeitgemäße Er-

höhune erfahren. Dazu kommt die große Zunahme der Zahl

der Patentjäger, welche im Jahre 1900 353 betrug, 1915 auf

499 sich steigerte und 1918, trotz der Kriegszeit, auf 786 an-

sewachsen war. Heute beherbergt der Kanton Zürich einen

besonders reichen und schönen Wildstand, weil letztes. Jahr

wegen der Maul- und Klauenseuche die Jagd überhaupt

nieht eröffnet werden konnte. Er würde schonungslos zu-

sammengeknallt, man hätte wohl die doppelte Anzahl von

Patentbewerbern zu gewärtigen, wenn nicht dieses Jahr noch

die Taxen in etwelchen Einklang mit der Geldentwertung

gebracht werden können. Eine für jedes Jahr sich gleich



12

bleibende Taxe hat der Kantonsrat abgelehnt; er hat Min-
dest- und Höchsttaxen aufgestellt, damit der Regierungsrat
den im Laufe der Jahre wechselnden Verhältnissen des
Wildstandes und Geldwertes Rechnung tragen kann. Bisher
betrug die Taxe für die Flugjagd 50 Fr., für die allgemeine

Jagd 75 Fr. zusammen also 125 Fr. künftig wird kein be-
sonderes Flugjagdpatent mehr ausgegeben; es ist im allge-

meinen Jagdpatent inbegriffen. Dieses kostet 150-300 Fr.
Für die Schwimmvögeljagd auf dem Zürich-, Greifen- und
Pfäffikersee sind 30-50 Fr. zu entrichten, gegenüber bisher

25 und 50 Fr. bloß auf dem Zürichsee. Die Taxe von 50 Fr.

wurde erhoben für die Jagd vom Motorboot aus. Künftig

soll diese das Tierschutzempfinden verletzende Jagdart nicht

mehr gestattet sein; die Motorboote dürfen nur zur Fahrt

der Jäger nach den Jagdgebieten und zur Heimkehr ver-

wendet werden, nicht aber zum eigentlichen Jagen. Um den

Zustrom auswärtiger, im Kanton nicht wohnhafter Jäger

einzuschränken, wird die Gebühr für im Kanton nicht

niedergelassene Schweizerbürger um 50° erhöht, statt wie

bisher um 30%, für Ausländer um 100%, während diese

bisher nur 30-50) mehr Taxe bezahlen mußten. Diese nenen

Taxunterschiede schaffen gegenüber den andern Kantonen

und dem Auslande, wo unsere Zürcher Jäger schon lange

stärker besteuert waren, endlich gleichartiges Recht.

Zur Sicherung des Publikums gegen Per-

sonen- und Sachschaden, der aus der Ausübung der

Jagd entstehen kann,. wird bestimmt, daß der Jäger die ihm

ohnehin durch Art. 41 ff des Schweizerischen Obligationen-

rechtes auferlegte Haftpflicht für angerichteten Personen-

und Sachschaden durch eine vollwertige Unfallversicherung

garantiere. Die große Mehrzahl der seriösen Jäger besitzt

bereits solche Policen; den andern soll sie zwangsweise auf-

erlegt werden, wobei der Staat seine Vermittlung für den

Abschluß einer Kollektivversicherung zur Verfügung stellt.

Dadurch wird der Jäger versichert bis zu 25,000 Fr. für eine

verletzte Drittperson, bis 50,000 Fr. für ein großes Unfall-

ereignis und bis 2000 Fr. gegen Sachschaden, wobei er aber

von jedem durch ihn oder seinen Hund angerichteten
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Sachschaden die ersten 20 Fr. selbst zu tragen hat. Die Prä-

mien sind mäßig, werden laut Offerten unserer großen Ver-

sicherungsgesellschaften pro Jäger und Jagdzeit 10 Fr. für

die allgemeine Jagd nicht übersteigen und für die Schwimm-

vögeljagd zirka 1 Fr. 50 Rp. betragen. Daß diese leicht zu

bestreitende Versicherungspflieht auch den nicht kapital-

kräftigen Jägern auferlest wird, liegt nicht nur in ihrem

persönlichen, sondern auch im allgemeinen Interesse.

Vom Reinertrag der Patentgebühren für die

allgemeine Jagd fallen 50% dem Staate zu, der sie für Wild-

aufsicht und Vogelschutz verwenden soll. Die übrigen 70%

werden unter die Gemeinden nach Maßgabe ihres Flächen-

inhaltes verteilt, und sie haben daraus den Wildschaden zu

vergüten, die Abschußprämien für Raubwild und Raubvögel

zu bezahlen und den Rest für Verbesserung der Flur- und

Forstverhältnisse zu verwenden. Diese Verteilungsart trägt

den Forderungen der Landwirtschaft, sowie des Wild- und

Vogelschutzes in weitgehendem Maße Rechnung.

Der Schutz des Grundeigentums, sowie der

Wild- und Vogelschutz erfahren durch das Gesetz

eine sehr erfreuliche Förderung. Am Sonntag darf über-

haupt nicht gejagt werden. Außerdem sind wöchentlich

zwei Schontage eingelegt, sodaß das Wild nicht mehr rastlos

eehetzt werden kann. Die Begrenzung der Jagdperiode auf

höchstens 30 Jagdtage wird ebenfalls günstig wirken. Gegen

bedrohliche Abnahme des Wildbestandes kann der Regie-

rungsrat besondere Maßnahmen treffen, wie anderseits die

zuständige Direktion die Befugnis hat, beim Überhand-

nehmen einzelner Wildgattungen außerordentliche Abschuß-

bewillisungen zu erteilen. Seltenes Wild, sowie alle Sing-

vögel und die durch ihre Schönheit eine Zierde unserer

Wälder bildenden Auer- und Birkhühner, sowie die Fasanen-

hennen werden unter besonderen Schutz gestellt, während

die Befugnis der Landwirte erweitert wird, Raubwild im

Umkreis ihres Gehöftes abzutun und sonstige Schädlinge

ihrer Geflügelzucht, Garten-, Feld- und Rebwirtschaft na-

mentlich zur Zeit der Fruchtreife selber oder durch paten-

tierte Jäger abzuschießen. Durch Anlage ven Vogelschutz-
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gehölzen, Schilf- und Gebüschgruppen, Anbringung von
Nistkästen und Futterplätzen soll dem drohenden Aus-
sterben unserer Singvogelwelt wirksam entgegengearbeitet
werden. Das ist nötig, weil durch den modernen Landwirt-
schafts- und Forstbetrieb, die Meliorationen und Kanalisa-
tionen sehr viel Grünhecken, Gebüsch und Schilfgebiete
verschwunden sind und auch die zahlreichen elektrischen
Hochspannungsleitungen die Vogelwelt dezimieren. Die Be-
strebungen der Ornitholosen- und Wildsehutzvereine sollen
durch entsprechende Instruktion des Forstpersonals und
Aufklärung der Schuljusend durch die Lehrer unterstützt
und gefördert werden. Der Regierungsrat kann mit Zu-
stimmung der Gemeinden Schongebiete bezeichnen, in denen
überhaupt gar nicht oder nur nach spezieller Weisung ge-
jagt werden darf. So können zur Erbauung der Natur- und
Tierfreunde auch in andern Kantonsteilen solch schöne Re-
servationen geschaffen werden, wie der Kanton im Tößstock-
gebiet bereits eine besitzt, welche mit ihrem herrlichen Wald-
bestand, der prächtigen Alpenflora und dem Reichtum an
Rehen, Gemsen, Wildschafen und seltenen Vogelarten ein
heute noch viel zu wenig bekanntes Kleinod unserer land-
schaftlichen Schönheiten darstellt. Der Wildschaden in
diesen Schongebieten ist vom Staate aus dem Ertrag der
Patentgebühren zu vergüten. :

Die Strafbestimmungen haben insofern eine Ver-
schärfung erfahren, als rückfällige Frevler vom Statthalter
dem Gerichte überwiesen und neben der Buße mit Gefängnis
bis zu einem Monat bestraft werden können. Um das allge-
meine Interesse anzuspornen, zur Kenntnis gelangten Wild-
frevel anzuzeigen, soll die Verzeigerprämie, die mindestens

einen Drittel der einzelnen Buße beträgt, dem Anzeiger der

Jagdübertretung und dem Ermittler der Täterschaft gemein-
sam zukommen.

Kantonsrat und Regierungsrat empfehlen das Gesetz den

Stimmberechtigten zur Annahme.


